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PRESSEMITTEILUNG 
vom 20.1.2012 

 

Entsorgung von Feuerlöschern –  

ab sofort auf Ellert 

 

Ausgediente Feuerlöscher müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, denn sie 

können gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe wie Halone enthalten. Auch 

das darin eventuell enthaltene Druckgas kann bei falscher Entsorgung zum 

explosionsartigen Zerbersten des Löschmittelbehälters führen. Feuerlöscher 

gehören daher nicht in die Mülltonne und auch nicht zum Altmetall. Die GOA 

weist darauf hin, dass nicht mehr gebrauchte Feuerlöscher ab sofort jeden 

Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr auf dem Ellert an der Problemstoffannahmestelle 

gegen Entgelt angeliefert werden können. Sie müssen dann von Fachpersonal 

vorschriftsmäßig zerlegt und die Einzelkomponenten korrekt entsorgt werden.  

 

Feuerlöscher sollten in der Regel vor Ablauf von zwei Jahren auf deren Funktion 

überprüft werden. Wenn dies nicht durch ein fachkundiges Personal durchgeführt wird, 

ist nicht garantiert, dass der Feuerlöscher im Ernstfall einsatzbereit ist. 

 

Fragen zu Anlieferungen auf der Entsorgungsanlage Ellert beantwortet die GOA unter 

den Telefonnummern 07171 1800-520 und -555. 


